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Zusammenfassung: Die Untersuchungsperspektive stützt sich auf die These, dass die als fester Bestandteil des 
Stadtlebens interpretierbare Kriminalität dem Alltag der Stadtbewohner zuzuschreiben sei. Kann (bzw. wie) das 
mittelalterliche und frühneuzeitliche Achtbuch aus Schweidnitz als Spiegel für Rechtsüberschreitungen gesehen 
werden? In erster Linie wird das Augenmerk auf das Informationspotenzial der Proskriptionseintragungen 
gerichtet. Ferner werden die Textbestandteile der einzelnen Achteintragungen analysiert, um die Frage nach 
deren Struktur sowie deren fakultativen und obligatorischen Elementen zu beantworten.

 

-

-

i obligatoryjnych elementów.

 

Abstract: The starting point of the following paper is the statement that delinquency, as an integral part of the 
lives of the city inhabitants, is a part of their everyday life. The following work attempts to answer the ques-

1 Der vorliegende Aufsatz ist eine gekürzte Version eines der Kapitel der Monographie unter dem Titel -
-

(Berlin: Peter Lang 2024).
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as a mirror in which the written down information about crimes perceived as exceeding the boundaries of the 
law can be found. The main considerations concern the information potential of proscription entries. Then, 
the issue of the text components of individual proscription annotations is discussed in order to determine their 
structure in the context of its optional and obligatory elements.

proscription, exceeding, town book, information potential

1 Einleitendes: Korpus / historische Einbettung

Den Ausgangspunkt für den vorliegenden Beitrag bieten die Erwägungen zu 
, wobei aber noch versucht wird, das Augenmerk auf 

den rechtlichen Kontext zu richten. Solche Erörterungen können auch mit dem 
sprachlichen Weltbild2 sowie der Bedeutungsäquivalenz zwischen den Termini 
der polnischen und deutschen Strafrechtssysteme verbunden werden, da das dem 

-
gende überschreiten als bzw.  oder und 

übersetzt werden kann. Die aspektualen Varianten des ersteren pol-
nischen Verbs spiegeln sich auch im Substantiv ‚Verbrechen‘ wider, 
das wiederum das polnische sprachliche Weltbild explizit zum Ausdruck bringt: 

dessen Rahmen das Verbrechen – poln.  – eben als 
und zu begreifen ist:

Das im polnischen Lexem versteckte sprachliche Weltbild weist auf 

wodurch er den bisherigen Raum verlässt und ein anderes Gebiet betritt (hier: das Gebiet der Haftbarkeit 

( /  2022: 527)

analysierte Untersuchungsmaterial zusammen, dessen Wahl nicht von ungefähr 
kommt: Das Forschungskorpus bilden nämlich spätmittelalterliche und frühneu-
zeitliche Proskriptionseinträge im Achtbuch aus Schweidnitz.

-

2 sprachlichen Weltbildes von  (2012: 266) angenommen: 
„Das sprachliche Weltbild gilt als eine in der Sprache enthaltene Wirklichkeitsinterpretation, die sich als Menge 
von Denkmustern über Welt, Menschen, Gegenstände und Ereignisse erfassen lässt. Es ist nicht ein Spiegelbild 

-
pretation fungiert als Resultat der subjektiven Wahrnehmung und Konzeptualisierung der Wirklichkeit durch 
die Benutzer einer bestimmten Sprache. Deswegen hat sie einen deutlich subjektiven, anthropozentrischen 
Charakter, ist aber zugleich insofern intersubjektiv, als diese Interpretation der Vergesellschaftlichung unterliegt 
und zum Bindeglied für die Mitglieder einer Sprach- und Kulturgemeinschaft wird“.
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vereinigte sich in Schweidnitz mit der aus Böhmen und der Grafschaft Glatz. Dies führte zu einer raschen 
-

/  2013: 9)

Das bereits erwähnte, im 14. Jahrhundert angelegte Achtbuch trägt den Titel 
, über dem aber 

[…] . Dieser wurde zum Teil durch die schwarze 
/ […]  verdeckt. Das Archivale, das sich früher 

im Stadtarchiv in Schweidnitz3 befand, wird derzeit im Breslauer Staatsarchiv 
verwahrt und 2020 als -
nicy in Krakau/Kraków ediert (vgl.  2020).

Der Buchblock besteht aus 58 mit Bleistift paginierten Pergamentblättern 
(330 × 240 mm). Auf den linierten Seiten sind vier Seitenränder sichtbar, deren 
Breite von der jeweiligen Schreiberhand abhängig ist. Die konkreten Kapitel 
werden mithilfe der Amtszeiten des konkreten Stadtrates (bzw. des Schöppen-
stuhls) gegliedert (  2020: XLV). Im gesamten Korpus gibt es ledig-
lich vier Namen von Kanzleischreibern: 1) Johannes Hofeman (1403–1410), 
2) Johannes Monau (1410–1417), 3) Nicolas Stelin (1418–1427, 1436–1437) 
sowie 4) Johannes Posch (1466). Ohne graphologische Analyse der gesamten 
Schweidnitzer Museumssammlung lässt sich die Zahl der Schreiberhände nicht 

in  
2024: 135–137). 

Von Anfang an dominiert Deutsch, lateinische (lat.) Einträge sind in der Minder-
zahl, besonders im entweder am Anfang oder Ende des Eintrags vorkommenden 
Datum, z. B.

[1] (27.05.1381): Item secunda feria post Urbani

[2] (06.11.1381): Quarta feria ante Martin

[3] (04.03.1388): Quarta feria ante Letare

[4] (01.02.1403):  

.

An den Seitenrändern sind stellenweise zusätzliche Bemerkungen festzustel-
len: Orts- (u. a. , , Marcusdorf, Floriansdorf, Kaps-

3



108

dorf), Personennamen (z. B. Jo Monau notarius, Dittrich , Hanus Ja-
wer) oder auch lat. Phrasen bzw. deutsche einzelne Wörter in Zusammenhang 
mit dem Proskriptionseintragsinhalt, wie lat. non dixit, de illa inscriptione 
nihil est data et tenetur, , Item de illa inscrptione 
in toto nichil est data, reconciliat, […] reconciliavit, idem deletus; dt. , 
ochte, .

-
gen, Ungültigkeitserklärungen bzw. Annullierungen konkreter Einträge sowie 

nicht in Schweidnitz wohnhafter Verbrecher (vgl. auch  2020: LI). In 
Anlehnung an  (2021: 398) kann man allgemein konstatieren, dass das 
Schweidnitzer Proskriptionsbuch als „Tresor der Einschreibungen“ anzusehen ist, 
in denen Alltag und Sittlichkeit der damaligen Bewohner von Stadt und Umland 
beobachtbar sind. Daraus ergeben sich wiederum die wichtigsten Funktionen der 
als Informationsträger anzusehenden (  2005: 22) Amtsbücher: 1) die 
memorative und 2) Beweisfunktion. Da der Textrezipient mittels eines solchen 
Textes über eine beglaubigte juristische Tatsache benachrichtigt wird, lässt sich 
ihnen auch 3) eine semantisch-pragmatische Funktion zuschreiben, wobei jedoch 
zu beachten ist, dass „[die Texte] in sprachhistorischer Perspektive […] primär 
nicht produziert [wurden], um jemand über etwas zu informieren“ ( -

 2011a: 128).

Die Achtbekanntmachung, die dem Schweidnitzer Stadtrat zustand, erfolgte je-
weils auf Antrag des Gerichts. Generell beinhalten die Proskriptionsbucheinträge 
Informationen über Delikte, zuständige Gerichte sowie deren Bestätigungen 

 2020: XII).

Was das Wesen der Acht anbelangt, so 

[…] ist [sie] nicht nur Strafe für Missetat sondern auch Zwangsmittel zur Beugung des Ungehorsams im 

Gut friedlos wurde […]. Somit war der Geächtete aus seiner Familie, aus seinem ganzen Personenkreis 

jemand dem Geächteten ein Leid an, so soll er deswegen nicht zur Verantwortung gezogen werden können., 
[…]. Der Geächtete ist nicht nur friedlos sondern auch rechtlos. Er kann nicht vor Gericht klagen, in seiner 
Verteidigung ist er beeinträchtigt. Ueber sein Vermögen kann er vor Gericht nicht rechtswirksam verfügen. 
Man begnügt sich nicht damit, den Geächteten in seinen Rechten einzuschränken; auch seine Person war 
gefährdet. Das Kulmische Recht […] gebot, den Geächteten zu verfolgen. Man soll das Haus, in dem sich 
der Geächtete aufgehalten hat, niederbrechen wie auch das Haus desjenigen, welcher dem Geächteten 
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geholfen hat. Neben der Friedlosigkeit traf den Geächteten […] Verlust des Vermögens […]. Das Gut des 
 1932: 36–37)4

obrigkeit betrachten, der immer vor dem Hintergrund einer Straftat und im 

entstand. Hierbei gilt es noch zu bedenken, dass der Proskriptionsprozess im 
Allgemeinen – als Zwangsmittel – durch andere Dokumente geregelt wurde, 
wie etwa Willküren, Stadtstatuten oder Vorschriften des Magdeburger, Kul-
mer bzw. Lübischen Rechts5, sodass der Achttext selbst in einem bestimmten 
Verhältnis zu diesen Dokumenten, also auch Texten (= sprachlichen Hand-
lungen), stand. 

Wie bereits angedeutet, bilden die lakonischen, als mnemotechnische Mittel zu 
interpretierenden Proskriptions- und Verbannungstexte den Hauptinhalt des Bu-
ches, der aus Informationen über den Verbrecher, das Opfer, die Straftat selbst 
(und an manchen Stellen auch über die Umstände) zusammengesetzt ist. Diese 
wurden mancherorts auch durch mit der Acht zusammenhängende Randbemer-
kungen über die ungültigen oder annullierten Einträge ergänzt, z. B. 

[6] (20.08.1403): ;

[7] (03.04.1438): […]  […]; 

[8] (17.01.1453): […] ;

[9] (05.07.1460): […] ;

Den Produktions- und Rezeptionsprozess der Textentstehung determinieren die 

und die Acht verkündender Stadtbeamte sowie 2) der einschreibende Kanzlist 
und Antragsteller. Daneben gibt es auch passives Publikum, d. h. jene Beobach-
ter, denen die Acht kundgetan wurde.

Das Textthema der gesamten Textsorte Proskription ist immer die Acht, d. h. 
jemandes Ausgrenzung aus der Stadtgemeinschaft, zu der es infolge einer 

4 Vgl. auch: 1875: XXXIII;  1903: XCV;  1968: 7–8;  2006: 380–381; 
 2009: 47–48;  2016: 73;  2017: 9–10, 15, 18, 72–75. 

5 Mehr dazu:  1901: 24–26;  1978: 23;  1991: 349–360, 1993: 23–28;  
1992: 52;  1997: 11, 25;  2005: 321–322;  2016: 71–84;  2017: 
25–54.
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auch bei der Einschreibung des Achttextes ins Amtsbuch hat man es mit 
der Nachzeitigkeit (= temporale Fixierung des Themas zum Sprechzeitpunkt) 
zu tun. Hierin ist auch das lokale Verhältnis zwischen Textproduzenten und  

Der Textempfänger wird nur darüber informiert, dass ein bestimmter Straftäter 
ein konkretes Verbrechen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem gewissen Ort 
begangen hatte, weswegen er nun verfolgt wird. 

Die Untersuchung des Proskriptionstextinhalts subsumiert die Achtvermerke 
unter den Texten mit deskriptiver, sachbetonter Themenentfaltung6, bei der 
„[…] ein Thema in seinen Komponenten (Teilthemen) dargestellt und in 
Raum und Zeit eingeordnet [wird]. Die wichtigsten thematischen Kategori-
en sind also Spezifizierung (Aufgliederung) und Situierung (Einordnung)“ 
(  2010: 56–57)7. Für die Achteinträge als deskriptive Texte sind 
Unpersönlichkeit und Sachlichkeit typisch, die sich im Gebrauch exakter 
und inhaltlich präziser Ausdrucksmittel manifestiert, wodurch der bereits 
erwähnte Lakonismus der als statische und objektive Artefakte anzusehen-
den Achtvermerke zum Vorschein kommt: Vom Textproduzenten wird ein 
Sachverhalt bzw. Ablauf der Ereignisse dargestellt, indem er auf die Fragen 

, , ,  und  zu antworten versucht 
(Diagramm 1): 

gesellschaftlich sanktionierte Zwangsmittel einen rechtsverbindlichen Charakter 
hatten, denn sie bestimmten das Handeln der Einwohner: Man erwartete und 
verlangte von ihnen ein konkretes Verhalten gegenüber einem Straftäter und eine 
konkrete Reaktion auf dessen Straftat.

6 Von  (2010: 56–77, 131) werden auch narrative, explikative und argumentative Texte unterschieden.
7 In Anlehnung an  (2010: 131) muss man jedoch beachten, dass die festgestellte Themenentfaltung 
den oben genannten Textfunktionen nicht vollauf entspricht.

Diagramm 1. Die mit einem Achtvermerk zu beantwortenden Fragen des Textproduzenten
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 (1992: 
43–44) angenommen:

Makrostrukturen sind textinterne, aus Ausdrucks- und Inhaltsseite bestehende satzübergreifende Ein-
heiten der , die gegenüber anderen satzübergreifenden Einheiten und hierarchisch gesehenen 
kleineren Einheiten wie Satztypen eine distinktive Funktion besitzen und bei ihrem Auftreten mit ihnen 

, nämlich Textsorten, konstituieren, wobei sich je nach extern 
gewähltem Medium von Handschrift, Typoskript oder Druck verschiedene Realisierungsformen ergeben 
können.

Jeder zu untersuchende Eintrag ist klar und transparent. Die einzelnen Textpas-
sagen lassen sich als syntaktische, logische, kohärente, akzeptable und informa-
tive Ganzheiten betrachten, denen ihre vorgesehene kommunikative Aufgabe 

einzelnen Vermerke auf andere Texte verweisen, z. B. auf andere Achteinträge. 
Abgesehen von der Schreiberhand sind sie durch ein Schema gekennzeichnet, 

-
den ist. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass die Aufeinanderfolge konkreter 
Textpassagen stellenweise divers ausfallen kann, z. B. durch Information über 
jemandes Proskription.

Hinsichtlich des deskriptiven SUPERPROSKRIPTIONS-Modells im Schweid-
nitzer Achtbuch besteht dieses aus den nachstehenden Textkomponenten, die 
in den physisch realisierten Achtvermerken in unterschiedlichem Grad präsent 
sind (vgl. Tabelle 1). Bei eventuellem Fehlen eines Elements bzw. mancher 
Elemente kann der Proskriptionseintrag nach wie vor als Acht wahrgenommen 
werden. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, welche Textkomponenten für 
die Entstehung eines Achteintrags konstitutiv und somit unentbehrlich sind und 
welche von ihnen nur als Ergänzung des gesamten, im Achtvermerk skizzierten 
Bildes betrachtet werden dürfen.

die personenbezogenen Daten des Straftäters oder des Opfers manchmal mit der 
Angabe deren Herkunft bzw. der Verwandtschaftsbeziehungen beinhaltet, nur 

[10] (07.09.1380): 
Annai;

[11] (09.1385): Conrad der Bartusschin man fon Kraschwicz; 

[12] (05.11.1388): Petir Smeit fon Floreansdorf;

[13] (05.02.1410): Hannos Bader, sein bruder, Hawltsch.
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Mögliche 
Reihenfolge 

der Textbestand-
teile

Textkompo-
nente

Bemerkungen zur Textkomponente
obligatorischer [o] / 

fakultativer [f]  
Textbestandteil

[1] {1} personenbezogene Daten der Geächteten; [f]

[2] {2} Einleitung

meistens dieselbe Einleitungsform  
(z. B.

Geschen am […] oder Gescheen ist am […]), die mit 
der nächsten, das Datum beinhaltenden Texteinheit 

nahtlos verbunden ist;

[f]

[3] {3}
Datumsan-

gabe

fugenlos mit der vorangehenden Einleitung verbunden  
(in einigen Einträgen ist diese Textstelle auch am

Proskriptionssende vorhanden);

[4] {4} Antragsteller

mittels der deklarativen Handlungen werden neue 
institutionelle Tatsachen indirekt kreiert; 

der Kanzlist benachrichtigt den potentiellen Textrezi-
pienten über einen konkreten Tatbestand;

[f]

[5] {5}
Personalien  

des 
Straftäters

Vor- und Nachname des Straftäters manchmal mit An-
gabe seines Berufs oder seiner Herkunft; möglich auch

Verwandtschaftsbeziehungen;

[6]
Information über jemandes Proskription 

(mancherorts am Proskriptionsende);
[o]

[7] {6}
Tatbeschre-

ibung
oft mit der detaillierten Darstellung der Straftat,  

z. B. genaue Zahl und Art der Verletzungen;
[o]

[8] {7}
Personalien  
des Opfers

Vor- und Nachname des Opfers manchmal mit Angabe 
seines Berufs oder seiner Herkunft; möglich auch

Verwandtschaftsbeziehungen;

[9] {8} Tatumstände
-

ven bzw. zu den Straftatumständen;
[f]

[10] {9} Tatort Sporadisch [f]

{10}
Information über jemandes Proskription

(mancherorts in der Mitte des Proskriptionstextes)
[o]

Tabelle 1. Deskriptives Modell eines SUPERPROSKRIPTIONSTEXTES im Schweidnitzer Achtbuch

auf. Deutlich wurden sie aber mittels der jedes Mal auftretenden Einleitung: 
Geschen am […] oder Gesche[e]n ist am […] ([14]-[15]) bzw. mit der auf Latein 
verfassten Datumsangabe ([16]-[19]) voneinander getrennt: 

[14] (06.07.1416): […];

[15] (07.01.1437): 
[…]; 

[16] (03.10.1449): Eodem die […];

[17] (09.10.1450): Item […];

[18] (19.04.1453): […];
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[19] (03.11.1458): Die eodem anno ut supra […].

Gelegentlich setzen die Einträge mit den Namen der Geächteten ein, wodurch 
das Datum ans Vermerksende verschoben wird, z. B.

[20] (1422):  
[…];

[21] (08.02.1432): […], 
Dorothee anno etc. ;

[22] (07.10.1435): […] […] am 
;

[23] (1438): […] 

Die in den meisten Proskriptionsaufzeichnungen vorkommende Datumsangabe 
bestimmt, wann der konkrete Achteintrag entstand bzw. ins Proskriptionsbuch 
eingeschrieben wurde. Dabei ist zu betonen, dass die jeweiligen Einträge divers 
datiert werden konnten. Meistens stützt sich die Datumsangabe auf den liturgi-
schen Kalender, was im Kontext des christlichen Kulturkreises des Mittelalters 

feststellbar, deren Entstehung bzw. Einschreibung jedoch weiterhin bestimmt 
werden kann.

ist, verbindet sich mit der Bestimmung eines konkreten Tages und Monats im 
Verhältnis zu einem anderen, im liturgischen Kalender relevanten (Fest)Tag eines 
bestimmten Monats bzw. einer konkreten Woche, z. B. Kreuz- oder Karwoche. 

Aufgrund dessen lässt sich eine bestimmte Referenz des konkreten Achtbuchtextes auf einen Sachverhalt 
-

schen umgebende Realität im Hinblick auf den Kirchenkalender unverständlich sind (waren). (  
2024: 164)

In so einem Fall war die Jahresangabe nicht mehr nötig, weil sich die Information 
darüber bereits in der Vermerküberschriften befand: 

[24] (15.05.1382): […];

[25] (05.11.1388): […]; 

[26] (10.08.1394): […];

[27] (03.06.1404): […].

Viel seltener erscheint das Datum am Vermerksende: 

[28] (02.07.1382): […] 
;
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[29] (25.08.1402): […]
Franciscus Keyser. 

Unabhängig von der Stelle der Datumsangabe innerhalb des Vermerks ist der 
Gebrauch der lat. Bezeichnungen der Fest- und Feiertage allgemein, z. B. 

[30] (15.03.1386):  […];

[31] (vor 25.05.1402): […] ;

[32] (29.01.1424): 
[…];

[33] (12.01.1425): , […];

[34] (11.01.1431): 
 […];

[35] (20.08.1446):  […];

[36] (06.06.1452):  […];

[37] (21.12.1454): […] 
LIIII.

Seit 1404 verändert sich die Datumsangabe, die jedoch noch nicht konsequent 
angewandt wird8 (erst seit 1408): Vor dem Datum begegnet uns nämlich die 
einleitende Form des Verbs im Perfekt:

[38] (20.07.1404): […];

[39] (02.02.1406):  […]. 

Einschreibung kann jedoch dank ihrer Intertextualität erschlossen werden, denn 
der Inhalt bezieht sich auf den Inhalt des vorigen Proskriptionstextes, z. B. die 
Information über dasselbe Opfer: 

[40] 
;

demselbin totin uf das recht, alz recht ist. 

Hier und da kommt es zur Wiederholung der Jahresangabe in den aufeinander-
folgenden Einträgen, was das Durcheinander in der Chronologie der Aufzeich-
nungen ordnen sollte, z. B. die Achtvermerke aus dem Jahr 1420 sind unter den 

8 Am 
 […].
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Kanzlist die Jahresangabe (Zehner und Einer) und gebrauchte, um Missver-
ständnisse zu beseitigen, das lat. Wort anno (Beispiele 41, 42). So handelten die 
Stadtschreiber, immer wenn es zur Störung der Chronologie kam (u. a. Vermerke 

[41] (23.06.1422): […];

[42] (07.04.1422): […]. 

Tages- und Monatsangabe beinhalten. Nichtsdestotrotz gibt es auch darin Verwei-
se, die das genaue Datum der Textentstehungs- bzw. -einschreibung bestimmen, 
wodurch sich ihre Intertextualität manifestiert, z. B. 

[43] (21.05.1428): […];

[44] (27.05.1428): 
[…].

Selten gibt es auch Einträge, in denen nur das Jahresdatum feststellbar ist: 

[45] (1428): […];

[46] (1428): […];

[47] (1428): […]. 

Die Textkomponente ist zweifellos ein fakultatives Element, das 
bis 1390 überhaupt nicht vorkam:

[48] (24.01.1390): 
, 

[…];

[49] (28.02.1405): -

[…];

[50] (05.05.1410): 

[…]. 

Die Entbehrlichkeit dieser Textpassage belegt auch der Achtvermerk vom 

Benachrichtigung des Schweidnitzer Stadtrats über die Proskription des Michel 
Polan von Bertoldisdorf (vgl.  2020: XLVIII, 99): 

[51] (01.07.1399): 
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[…]. 

Bei Textkomponenten mit den Personalien des Straftäters und Opfers könnte man 
vorab annehmen, dass sie obligatorisch seien.  (1903: XCVI) behauptet 
sogar, dass die Achteinträge ohne personenbezogene Daten des Straftäters nicht 
rechtsgültig gewesen seien. Die beiden Annahmen lassen sich jedoch leicht wi-

in denen der in der Gemeinschaft vom Namen her unbekannte Straftäter als 
bezeichnet wird (vgl.  2017: 113). Das Schweidnitzer Acht-

register kennt wiederum Proskriptionen für Straftaten ohne Opfer: so z. B. im 
Achtvermerk vom 19.03.1389 über einen Mann, der zufällige Menschen auf der 

Eine ähnliche Situation wurde im Bucheintrag vom 09.07.1449 beschrieben: 
Darin wurden Vorbereitung einer Straftat (= Suche nach Menschen in der Stadt, 

Schriften ebenfalls als Verbrechen interpretiert (vgl.  2024: 200–201). 
Anhand dessen lässt sich der Schluss ziehen, dass vielleicht nicht die Personalien 
des Straftäters und dessen Opfer für die Entstehung des Proskriptionstextes kons-
titutiv sind, sondern einfach ein Straftäter und dessen Opfer, die nicht namentlich 
genannt werden mussten.

-
mation darüber, dass jemand proskribiert wurde (= Proskription), obgleich diese 

mittels der Formulierungen […] 
[…] bzw. […]  bzw. 

 […].9 

Feststellung statt, mit welcher der konkrete Inhalt allen Vermerken innerhalb 
eines bestimmten Kontexts verliehen wird. Mit dem Element der Proskription 
verbindet sich – oft nahtlos – jener Teil mit der Tatbeschreibung, der den Grund 
der Ächtung verdeutlicht, u. a. Mord, Totschlag, Verstümmelung, Verletzung, 
Raub, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Frevel, Gewalt, Körperverletzung (mit 
Zahlenangabe) und Beteiligung an einer Straftat (volleist), sowie stellenweise 

Fingers, ausgeschlagene Zähne), z. B. 

9 Mancherorts lässt sich dabei auch das verstärkende Element  bzw.  feststellen (u. a. 
04.07.1403 sowie 20.08.1403).
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[52] (04.02.1383):
[…];

[53] (08.08.1386): 

eyne rerowp, […];

[54] (06.07.1416): 

blutrunst und czwu lemde, of das recht, alz recht ist.

Damit hängt auch manchmal die rechtliche Einordnung des Delikts zusammen: 
uf die hant [bis 1398], uf den halz [bis 1406] oder uf daz recht [bis 1437] ( -

 2020: XLVIII).

Bei der Beschreibung der Tatumstände handelt es sich vorwiegend um einen 
Umriss der Gesamtsituation, die in Zusammenhang mit der begangenen Straftat 
steht. Darin ist beispielsweise, wenn auch nicht immer, die Beschreibung der 
eingesetzten Tatwerkzeuge oder des Verbrechenszeitpunkts enthalten. Am häu-

und Stöcken begegnet. Der Textherausgeber (  2020: LXIX, Anm. 63) 
interpretiert den Grund der Tatwerkzeugangabe – z. B. des meistens bei einem 
Meuchelmord verwendeten Messers – als straferschwerenden Umstand. Da aber 

schien es höchstwahrscheinlich nicht obligat zu sein, diese Information in jedem 
Eintrag zu wiederholen. Bis zu einem gewissen Grad handelte es sich bestimmt 
auch um eine Zeitersparnis bzw. den sparsamen und den umsichtigen Gebrauch 

selten verwendeten Tatwerkzeuge wurde auf deren Erwähnung nicht verzichtet, 
z. B. Armbrust bzw. Bogen: 

[55] (09.01.1411): 

das recht als recht ist;

[56] (11.04.1414): 
-

;
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[57] (21.10.1441):

umb eyne wunde, die her Hannus Andris von Pulczen mit eynem spiesse 
;

[58] (18.01.1460): Actum feria sexta ante Fabiani et Sebastiani martyrium 

leben zum tode brocht hot.

-

Verbrechen (vgl.  2020: LXX), z. B. 

[59] (03.10.1449): 
Czedlitcz ist vorecht worden umb eyn mord, den her frevillichen bey 

.

Als letzte Eintragstextkomponente erscheint eine nicht allzu oft auftretende 
Textpassage mit der Information über den Tatort (vgl. auch  2017: 
113), welche aber als natürliche Ergänzung des vorangehenden Abschnitts an-
gesehen werden darf. Die Information darüber erhöht die Strafe für das verübte 
Verbrechen (vgl.  2020: LXX) und wird zum modalen die Straftatbe-
schreibung bereichernden Faktor (vgl. JuraForum 2021), z. B. Straftaten an den 

von Achtbucheinträgen lässt sich die Schlussfolgerung formulieren, dass diese 
sporadisch vorkommende Textpassage nicht selten im Zusammenhang mit der 

heymsuche) 
oder Wegelagerei ( ): 

[60] (21.05.1386): -

, […];

[61] (05.05.1410): 

;

[62] (09.07.1449): 
-
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-
-

.

Die obige makrostrukturelle Analyse der Schweidnitzer Achteinträge beweist, 
dass sich jeder konkrete Proskriptionsvermerk aus Textelementen zusammen-
setzt, denen man nicht in allen Aufzeichnungen begegnet. Nichtsdestotrotz lassen 
sich alle erforschten Achtbucheinträge als Proskriptionstexte festmachen. Eine 
analoge Situation ist für die Proskriptionstexte im Achtbuch von dem in der Nähe 
von Schweidnitz gelegenen Jauer beobachtbar (  2025). Die Konver-
genz der Untersuchungsergebnisse ist wohl auf das Fehlen einer formalisierten, 
im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit geltenden Textsortenkonvention 
sowie auf die geographische Lage der beiden Städte zurückzuführen, in denen 
eine bestimmte Vorlage gültig gewesen sein kann. Augenscheinlich wird dies in 

jedoch hervorzuheben ist, dass einige Textpassagen nur fakultativen Charakter 
aufweisen und deswegen nicht in jedem Achtvermerk vorhanden sein müssen: 
Als absolutes Minimum gelten nur Information darüber, dass jemand geächtet 
wurde, sowie die Tatbeschreibung, deren Präsenz im Eintragstext diese Textsorte 
konstituiert und rechtfertigt. Die optionalen Textpassagen wiederum ergänzen so-
wie präzisieren und begründen die Sanktion, die als Rückwirkung und Reaktion 
vonseiten der städtischen Gesellschaft über einen Straftäter für sein Verbrechen – 
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